
Abmeldung zur Hundesteuer 
Gemeinde Sibbesse 

Eingang 

 
 
Gemeinde Sibbesse 
Fachbereich IV 
Lindenhof 1 
31079 Sibbesse 
 
 
Angaben zur/zum Hundehalter*in   

Name, Vorname 

Straße und Hausnummer 

PLZ Wohnort Telefon 

 

Angaben zum Hund   

Rasse des Hundes Mikrochip (15stellig) 

 

Hundesteuermarke Nr:  sende ich Ihnen umgehend zu        ging verloren 

 

Angaben zum Grund der Abmeldung 

 Tod des Hundes 
Datum des Todes 

                                                    Bescheinigung Tierarzt*in 

 Umzug  
Datum des Umzuges sowie neue Anschrift 

 Abgabe des Hundes 
Datum der Abgabe sowie Name und Anschrift des neuen Hundehalters 

 

Allgemeine Informationen zur Hundesteuer 

 Die bisherige Hundehalterin/Der bisherige Hundehalter hat den Hund binnen einer Woche 

abzumelden. 

 Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund veräußert oder 
abgeschafft wird, abhandenkommt, stirbt oder die Hundehalterin/der Hundehalter aus dem 
Gemeindegebiet wegzieht. Wurde der Hund verspätet abgemeldet, gilt das Datum des Eingangs 
der Abmeldung. 

 Ihnen geht nach der Abmeldung ein geänderter Steuerbescheid der Gemeinde Sibbesse zu. 

 Die Hundesteuermarke ist der Abmeldung beizufügen. 

 Beim Tod des Hundes ist in der Regel eine tierärztliche Bescheinigung beizufügen. 

 Die Abmeldung Ihres Hundes von der Hundesteuer ersetzt nicht die Abmeldung aus dem 
Hunderegister Niedersachsen  

 Hundesteuersatzung: Die Satzung können Sie im Internet auf www.sibbesse.de einsehen 
(„Verwaltung & Rat“ → „Ortsrecht“) 

 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner vorstehenden Angaben. 
Ort, Datum Unterschrift 

 

Von der Gemeinde auszufüllen 

1. 
 

Steuermarke Nr. ___________ 
zurückerhalten/ 
nicht zurückerhalten 

aufgenommen von: 

2. Vermerk im PC 

3. Info-Austausch mit Zuzugs-/Verzugsgemeinde 

4. Abgang Steuerbescheid 

5. z.d.A. 
 


